
 
 
Der „Centre d'lncendie et de Secours DALHEIM" hat als Aufgabe, die geordnete 
Hilfeleistung bei Krankheit, Notfällen, Bränden, Umweltschäden oder sonstigen 
Notständen zu gewährleisten. Um diese Aufgabe zu ermöglichen, darf der C.I.S 
DALHEIM alle Maßnahmen ergreifen und ausführen welche er zwecks des 
Erreichens seiner Aufgabe benötigt. 
 
Dem C.I.S DALHEIM steht ein Vorstand von maximal 8 Personen vor. Dem 
Vorstand gehören der Brandmeister, der oder die beigeordneten Brandmeister, 
der Schriftführer des Feuerwehrkorps, der Jugendleiter, ein oder mehrere 
Einsatzleiter und der Mannschaftsvertreter an. 
 
Die Wehrsektionen bestehe jeweils aus 8 Mann und einem Sektionsführer. Der 
Brandmeister und der beigeordnete Brandmeister werden sowohl bei der 
Ausbildung der Feuerwehrleute als auch im Einsatz von den Sektionsführern 
unterstützt, welche sie zudem in Abwesenheits-oder Verhinderungsfall vertreten. 
Diese Aufgabe fällt dem dienst-ältesten Sektionsführer zu. Dieser hat demnach 
die Aufgabe als Leiter eines Bereitschafts- oder Wachdienstes. 
 
Um ein aktives Mitglied werden zu können, muss man seine Bewerbung sowie ein 
Strafregisterauszug schriftlich einreichen. Der Antragsteller muss zwischen 16 und 
65 Jahre alt sein. Wer beim C.I.S. DALHEIM aufgenommen wird entscheidet der 
Vorstand. Hierbei wird die Distanz zwischen dem Wohnsitz des Antragstellers und 
dem Einsatzzentrum beachtet. Minderjährige Antragsteller sind dazu verpflichtet, 
eine schriftliche Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten vorzulegen. 
 
Beim Erreichen der gesetzlich festgelegten Altersgrenze von 65 Jahren endet die 
aktive Dienstzeit. Bei der Aufnahme steht eine einjährige Probezeit an. Später 
entscheidet der Vorstand über die definitive Aufnahme des Antragstellers. 
Alle nötigen Ausbildungen und Lehrgänge müssen fristgerecht absolviert werden. 
Jedes aktive Mitglied erklärt sich dazu bereit diszipliniert mitzuwirken, seinen 
Verpflichtungen nachzukommen und die ihm gegebenen Anordnungen zu 
befolgen. Zudem hat es die Pflicht, regelmäßig und pünktlich an allen 
Einberufungen teilzunehmen und bei Einsätzen oder sonstigen Hilfeleistungen 
schnellstmöglich anzutreten. Zudem ist jedes Mitglied verpflichtet, sich dem 
vom Innenministerium und der „ Administration des Services de Secours" 
vorgeschriebenen medizinischen Test zu unterziehen, um den Ausschluss aus 
dem C.I.S. DALHEIM zu verhindern. 

 



Als inaktives Mitglied gelten jene, die die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht 
haben, beziehungsweise mindestens 10 Jahre aktiv waren und zum gegebenen 
Zeitpunkt aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht mehr in  der Lage 
sind, die ihnen zufallende Funktionen im Feuerwehrdienst auszuüben. Die 
inaktive Mitgliedschaft kann definitiv oder vorübergehend sein. 

 

Jugendliche vom 8. bis zum 16. Lebensjahr können der Jugendfeuerwehr 
beitreten, wenn die schriftliche Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten 
vorliegt. Der Jugendleiter untersteht dem Brandmeister und sichert die 
Ausbildung der Jugendfeuerwehr. Er kann auf Vorstandsbeschluss zu einem 
zusätzlichen Beigeordneten Brandmeister ernannt werden. 


